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Gemeindevertretung Kargow (Entscheidung) 07.10.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt: 

1. die Prüfung der Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs: 1 
BauGB, der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB sowie der Abstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB. 

2. die Abwägungsergebnisse der in der Anlage beigefügten Abwägungsunterlagen. Die 
beigefügte Anlage 1 – Abwägung - Prüfung der StN. zur frühz. Beteiligung ist Bestandteil des 
Beschlusses. 

  
Sachverhalt 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sowie der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden alle 
eingegangenen Stellungnahmen zusammengetragen bzw. in einer sogenannten 
Abwägungstabelle erfasst. 
 
Die Stellungnahmen wurden geprüft und wie in der anliegenden Tabelle (Spalte rechts) 
ersichtlich im vorliegenden Abwägungsvorschlag behandelt. 
   
Finanzielle Auswirkungen 
  

  

Anlage/n 
1 Abwägung - Prüfung der StN zur frühz. Beteiligung (öffentlich) 

 
 

Im Haushalt vorgesehen?     Nein   Ja, PSK   

                Kosten in €      außerplanmäßiger /   überplanmäßiger Aufwand 
EH 

                      außerplanmäßige /   überplanmäßige Auszahlung 
FH 
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Gemeinde Kargow 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6  

„Solarpark Kargow Unterdorf 2“  

 
Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB im Zeitraum  
vom 20.01.2025 bis 19.02.2025  

 
sowie das Protokoll der Einwohnerversammlung vom 20.09.2022 gem. § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Gemeinde Kargow in Verbindung mit § 3 

Abs. 1 BauGB 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

Nicht abgegeben wurden Stellungnahmen folgender TÖB 

05 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
06 BVVG Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH 
07 LA für Gesundheit und Soziales M-V 
13 Eisenbahn-Bundesamt 
17 E.DIS AG 
19 HanseWerk AG 
22 Bund für Umwelt und Natur Deutschland 
23 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 
25 Landesjagdverband M-V e.V. 
26 Landgesellschaft M-V 
27 Naturschutzbund Deutschland Landesverband e.V. 
29 Landesforstanstalt M-V 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Amt benennt die Grundlagen, nach denen das Planvorhaben der Gemeinde zu beurteilen 

ist und führt die eingereichten Unterlagen der Planung auf.  
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Beurteilungsgrundlagen zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Amt teilt mit, dass es bereits im Rahmen der Planungsanzeige eine Stellungnahme mit dem 

Ergebnis, dass die vorliegende Planung gemäß Programmsatz 5.3(9) Abs. 2 LEP M-V nicht mit 
den Zielen der Raumordnung vereinbar ist, abgegeben hat. Das Amt nimmt zur Kenntnis, dass 
die Gemeinde das Plangebiet im Gegensatz zur Planungsanzeige wesentlich verkleinert hat. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde bestätigt die Aussagen.  
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 Die Prüfung gemäß Programmsatz 5.3(9) Abs. 2 LEP M-V ergab, dass sich das Planvorhaben auch nach der 
Verkleinerung des Plangebietes nicht innerhalb eines 110-m-breiten Streifens beidseits von Autobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwegen befindet und somit nach wie vor nicht mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde bestätigt die Aussagen. 
 
 Das Amt teilt mit, dass gem. Programmsatz 5.6.1(2) RREP MS abbauverhindernde Nutzungen auf Flächen 

in den Vorranggebieten Rohstoffsicherung, auf welcher sich das Plangebiet befindet, auszuschließen sind. 
Photovoltaikmodule sind rückbaubar und dementsprechend nicht als endgültig abbauverhindernde 
Nutzung, sondern nur als Zwischennutzung anzusehen. Das Amt teilt mit, dass in der Begründung und im B-
Plan teils widersprüchliche Folgenutzungen angegeben wurden. Dementsprechend teilt das Amt mit, dass 
eine abbauverhindernde Nutzung nicht ausgeschlossen werden kann. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung, reduziert das Plangebiet erneut und 
beschränkt sich dabei im Wesentlichen auf die Fläche des vom Bergamt Stralsund zugelassenen 
obligatorischen und planfestgesellten Rahmenbetriebsplanes für den Tagebau Kargow-Unterdorf mit einer 
Laufzeit bis zum 04.03.2060, die mit dem im RREP MS festgelegten „Vorranggebiete Rohstoffsicherung“ 
identisch ist.  
Durch die im Plan festgesetzte Befristung der Zwischennutzung zur Erzeugung solarer Energien sowie durch die 
ebenfalls festgesetzte bergbaulichen Nachfolgenutzung wird eine abbauverhindernde Nutzung 
ausgeschlossen, so dass die Planung die Forderungen des Programmsatzes 5.6.1 (2) RREP MS  
erfüllt. 
 

 Das Amt teilt mit, dass gem. Programmsatz 7.3(5) LEP M-V eine zeitlich befristete Zwischennutzung von 
Teilen von Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten der Rohstoffsicherung möglich ist, wenn diese einer 
bedarfsgerechten Gewinnung nicht entgegenstehen. Das Amt beanstandet, dass aus den Unterlagen nicht 
hervorgeht, ob das Vorhaben einer bedarfsgerechten Gewinnung der Rohstoffe entgegensteht. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. In der Begründung unter Pkt. 2 
„Übergeordnete Planungen/Planungsgrundlage“ weist die Gemeinde nach, dass die für die 
Solarenergienutzung vorgesehene Fläche 40,54 % des planerisch festgelegten Vorranggebietes für 
Rohstoffsicherung beträgt und somit den gesetzlichen Vorgaben und Verfahrensweisen entspricht, wonach die 
in Bebauungsplänen zur Aufstellung von Photovoltaikanlagen vorgesehene Fläche nur ein untergeordneter Teil 
des Vorranggebietes für Rohstoffsicherung sein darf (maximal 49%). 
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 Das Amt teilt mit, dass gem. Programmsatz 6.5(9) RREP MS bei allen Vorhaben der Energieerzeugung 

bereits vor Inbetriebnahme Regelungen zum Rückbau der Anlagen bei Nutzungsaufgabe getroffen werden 
sollen. Das Amt beanstandet das Nichtvorliegen einer Bürgschaftsurkunde oder weiteren entsprechenden 
Festsetzung zur Absicherung des Rückbaus und kann somit eine Berücksichtigung des Programmsatzes 
6.5(9) RREP MS noch nicht bestätigen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
Der vollständige Rückbau der Anlage wird zwischen dem Vorhabenträger und dem Eigentümer vertraglich 
geregelt und durch eine Rückbaubürgschaft gesichert, die vor Baubeginn ausgestellt wird. Die Gemeinde erhält 
Kopien der Bürgschaften und eine vertragliche Zusicherung im Durchführungsvertrag. 
Der Durchführungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss und dementsprechend vor Inbetriebnahme der Anlage 
geschlossen. Die Bankbürgschaft wird vor Baubeginn spätestens vor Inbetriebnahme ausgehändigt. 
 

 Das Amt teilt mit, dass der angezeigte Vorentwurf gem. Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 LEP M-V den Zielen 
der Raumordnung entgegensteht und eine Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung gem. 
Programmsatz 5.6.1(2) RREP MS zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden kann. Des Weiteren hat eine 
Auseinandersetzung mit den Grundsätzen der Raumordnung gem. den Programmsätzen 7.3(5) LEP M-V und 
6.5(9) RREP MS zu erfolgen. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Die Anregungen und Hinweise 
berücksichtigend hat die Gemeinde ihr Plangebiet reduziert und die Nachfolgenutzung eindeutig formuliert, so 
dass eine Vereinbarkeit ihrer Planung mit den Zielen der Raumordnung hergestellt werden kann. 
 
Die Vereinbarkeit mit dem Programmsatz 5.3(9) Absatz 2 und 7.3(5) LEP M-V wird in der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan unter Pkt. 2 nachgewiesen. 
 
Alle Regelungen und Absicherungen zum vollständigen Rückbau der Anlage erfolgen im Rahmen des 
Durchführungsvertrages, der ebenfalls mit dem Satzungsbeschluss durch die Gemeindevertretung beschlossen 
wird.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Bergamt teilt mit, dass die Planung der Gemeinde bergbauliche Belange aber keine Belange 

nach Energiewirtschaftsgesetz in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund berührt. 
 

 Das Bergamt erläutert den zurzeit bergbaulichen Status des Teilbereiches, der sich innerhalb des 
Rahmenbetriebsplanes befindet. Inhaberin ist die Firma Gebrüder Karstens GmbH 
Bauunternehmung, Otto-lntze-Straße 2 in 17192 Waren (Müritz) und sollte am weiteren 
Verfahren beteiligt werden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Die Firma Gebrüder 
Karstens GmbH Bauunternehmung ist seit Beginn der Planungen am Planverfahren beteiligt.  

 
 Das Amt teilt mit, dass auf der Vorhabenfläche eine Kompensationsmaßnahme, die gleichzeitig 

als Wiedernutzbarmachungsmaßnahme für den bergbaulichen Eingriff dient, liegt. Das Amt teilt 
mit, dass der aktuelle Genehmigungsstand der Kompensationsmaßnahme der Errichtung und 
dem Betrieb einer PV-Anlage innerhalb der planfestgestellten Rahmenbetriebsplanflächen 
widerspricht. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
Die Kompensationsmaßnahme ID 2432 ist als Maßnahme zur „Wiedernutzbarmachung des 
Tagebaus, Sukzessionsflächen teilweise mit Initialpflanzungen, Sukzessionsflächen in 
grundwassernahen Bereichen mit temporär vernässenden Senken, Geröll- und Totholzhaufen, 
Kargow“ deklariert. Die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen ist nach Beendigung der 
bergbaulichen Nutzung (ab März 2060) vorgesehen. Nach der im Plan festgesetzten, zeitlich 
begrenzten Zwischennutzung durch einen Solarpark wird die bergbauliche Nutzung als Folgenutzung 
festgesetzt. Die Zwischennutzung durch den Solarpark ist bis ca. 2055 geplant, widerspricht 
demzufolge also nicht der Realisierung der genehmigten Ausgleichsmaßnahmen durch den 
bergbaulichen Eingriff im Jahr 2060. 
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 Das Amt teilt mit, dass sie als TöB die zuständige Behörde für die Ausführung des BbergG im 
Lande Mecklenburg-Vorpommern ist. Unter Punkt 16. (Seite 16) der Begründung wurde im 
ersten Satz ausgeführt, dass das Bergamt die zuständige Bodenschutzbehörde gem. § 13 Abs. 
3 LBodSchG M-V ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung und passt die Begründung 
entsprechend an. 
 
 Das Amt weist darauf hin, dass die Aussage in der Begründung, dass es sich bei 

„Kiestagebaustätten“ um Konversionsflächen handelt, falsch ist und nennt und begründet die 
definierten Voraussetzungen einer Konversionsfläche.  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung und passt ihre Begründung 
entsprechend an. 

 
 
 
 
 
 
 

 Das Amt teilt mit, dass die PVA als Zwischennutzung nicht die Befristung des 
Rahmenbetriebsplans verlängert und dieser nur bis 2060 bestehen bleibt. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
 
 Das Amt teilt mit, dass die dem Unternehmer mit der Zulassung des Rahmenbetriebsplans 

vermittelte Rechtsposition zu berücksichtigen ist. Das Amt teilt außerdem mit, dass, sollte der 
Unternehmer der Errichtung der PVA zustimmen, der Rahmenbetriebsplan für das 
Bergbauvorhaben einer inhaltlichen Anpassung bedarf. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
Der Unternehmer ist von Beginn der Planvorbereitungen am Planverfahren beteiligt.  
Die sich daraus eventuell erforderlichen Anpassungen des Rahmenbetriebsplanes sind nicht 
Inhalt des Bauleitverfahrens zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, da es aus 
Sicht der bergbaulichen Belange aktuell keiner Anpassung bedarf, sondern erst wenn die PVA 
wieder abgebaut wurde und der Kiestagebaubetreiber sich möglicherweise entschließt, den 
östlichen Teil des Bewilligungsfeldes auch noch zu nutzen und das dann über die Laufzeit von 
2060 hinaus. Ein Antrag auf Verlängerung müsste gestellt werden, was aber nicht zum jetzigen 
Zeitpunkt passieren darf, sondern erst wenn die im Rahmenbetriebsplan festgestellte und somit 
bewilligte Kiestagebaunutzung kurz vor Ablauf ist.  
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Die Stellungnahme wird zu Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Amt teilt mit, dass sich im Planbereich kein vom SBL Neubrandenburg verwalteter 

Grundbesitz befindet.  
 

 Es weist darauf hin, dass sich aber forst- oder landwirtschaftliche Nutzflächen bzw. 
Nutzflächen für Naturschutzzwecke im Planbereich befinden können. Die jeweiligen 
Ressortverwaltungen sollten daher am Planverfahren beteiligt werden. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Das StALU, das Forstamt 
sowie die Untere Naturschutzbehörde als zuständige Ressortverwaltungen wurden am 
Planverfahren beteiligt. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr teilt mit, 

dass es keine Einwände bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage zu der vorliegenden 
Planung der Gemeinde hat. 

  
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Im Plangebiet und seiner näheren Umgebung befinden sich keine gesetzlich geschützten 

Festpunkte.  
 Der zuständige Landkreis ist als zuständige Vermessungsbehörde am Planverfahren zu 

beteiligen. Aufnahmepunkte des Aufnahmepunktfeldes sind ebenfalls zu schützen. 
 
Kommentar/Prüfung: Der Landkreis und somit auch die zuständige Vermessungs- und 
Katasterbehörde ist am Planverfahren beteiligt und hat in seiner Stellungnahme vom 03.03.2025 
keine Einwände vorgebracht (s. lfd. Nr. 14).  
 
Auf den Schutz der Aufnahmepunkte wird in der Begründung unter Pkt. 14 hingewiesen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zu 1. - Auskunft und Bestand 

Das Landesamt teilt mit, dass sich in der Umgebung des Vorhabens ein Bodendenkmal (hier: 
urgeschichtliches Hügelgrab) befindet. Im Plangebiet selbst sind bisher keine Bodendenkmale 
bekannt geworden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Das bekannte 
Bodendenkmal befindet sich in einem Abstand von 80 m östlich des Plangebietes und wird als 
Hinweis in die Planung aufgenommen. 

 
 Zu 2. – Fachbehördliche Bewertung 

Das Amt schätzt ein, dass die Umsetzung der Planung nicht zu Eingriffen in die Substanz des 
rot markierten Bodendenkmals noch zu erheblichen Veränderungen seines 
Erscheinungsbildes führt. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde stimmt der Einschätzung des Amtes zu. 
 
 Zu 2 - Notwendiger Rahmen und Umfang der Umweltprüfung 

Das Landesamt teilt mit, dass jederzeit mit derzeit noch unentdeckten Bodendenkmälern zu 
rechnen ist. Daher kann das Landesamt zum jetzigen Stand die Auswirkungen des Vorhabens 
auf Kultur- und Sachgüter nicht ermitteln, beschreiben und bewerten. 
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Es werden allgemein anerkannte Prüfmethoden (z.B. archäologische Voruntersuchung mittels 
Sodageschnitten) zur Ermittlung der Auswirkungen empfohlen, um im Umweltbericht die 
erforderlichen Aussagen zu den voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Bodendenkmale als Teil der Kultur- und Sachgüter treffen zu können. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Anregungen des Landesamts zur Kenntnis.  
Die pauschale Grundsatzvermutung, dass im Plangebiet unbekannte Bodendenkmale vorhanden 
sein könnten, und daher eine flächendeckende Untersuchung erforderlich ist, wäre gleichzusetzen 
mit einer unzulässigen Forschung "ins Blaue hinein" und ist im Denkmalschutzgesetz M-V auch 
nicht verankert. 
Hiervon unberührt bleiben die gesetzlich verankerten Verpflichtungen des Bauherrn hinsichtlich 
der Auskunfts-, Anzeige- und Erhaltungspflicht (vgl. §§ 9 Abs. 1, 11 Abs. 2, 3 DSchG MV). 
Der vorhabenbezogene B-Plan enthält einen entsprechend textlichen Hinweis zum Verhalten bei 
Zufallsfunden. Dies ist durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
 
 Zu 3. - Erläuterungen 

Das Landesamt verweist auf die Pflicht, im Rahmen der Umweltprüfung, Auswirkungen auf 
Kultur- bzw. sonstige Sachgüter zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und 
zu bewerten. 

Kommentar/Prüfung:  Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
Ein Umweltbericht wird erstellt und die relevanten Auswirkungen beschreiben und bewerte, sofern 
sich im Zuge dessen Anhaltspunkte zu einer etwaigen Betroffenheit von Denkmalen ergeben. 
Ergeben sich derlei Hinweise nicht, wird auch dies im Umweltbericht vermerkt. 
 
 
 Das Landesamt verweist auf die Genehmigungspflicht zur Beseitigung, Veränderung oder 

Nutzungsänderung unbeweglicher Bodendenkmale. 
Kommentar/Prüfung:  Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
Der vorhabenbezogene B-Plan enthält einen entsprechend textlichen Hinweis zum Verhalten bei 
Zufallsfunden. Dies ist durch den Vorhabenträger zu beachten. 
 
 
 Zu 4. - Hinweise 

Das Landesamt weist auf die Vorteile einer archäologischen Voruntersuchung sowie auf 
Beratungsstellen hin. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
 
 
 Zu den Belangen der Baudenkmalpflege 

Das Landesamt äußert, dass keine baudenkmalfachlichen Belange betroffen sind. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Landesamt teilt mit, dass es aufgrund des örtlich begrenzten Umfangs der geplanten 

Maßnahme nicht zuständig ist. Die Belange des Brand- und Katastrophenschutzes werden 
durch den zuständigen Landkreis vertreten. 

 
Kommentar/Prüfung: Der Landkreis wurde am Planverfahren beteiligt und hat in seiner 
Stellungnahme vom 03.03.2025 keine Einwände vorgebracht (s. lfd. Nr. 14).  
 
 Das Landesamt weist darauf hin, dass in M-V Munitionsfunde nicht auszuschließen sind, und 

gibt Hinweise zu Verantwortlichkeiten und Pflichten und empfiehlt den Bauherren, vor 
Baubeginn Erkundigungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes 
einzuholen. Konkrete Angaben sind gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des LPBK 
M-V zu erhalten. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis und hat diese in die Planung 
mit aufgenommen. 
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 

Zu 1. Landwirtschaft und Agrarförderung 
 Das Amt gibt an, dass der Landwirtschaft Flächen in einer Größenordnung von 12,8 ha entzogen 

werden. Das Gesamtvorhaben betrifft den Ackerfeldblock DEMVLI086BC30014.  Der Feldblock 
befindet sich raumordnerisch nicht im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. 

 
 Das Amt weist darauf hin, dass sich die Fläche außerhalb des in Programmsatz 5.3.(9) LEP M-V 

bzw. § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB für Photovoltaik festgesetzten Bereichs befindet und merkt an, 
dass eine Abweichung von den Zielen der Raumordnung nur über ein entsprechendes 
Verfahren (Zielabweichungsverfahren) durch das Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Tourismus und Arbeit zugelassen werden kann. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Unter Beachtung der 
eingegangenen Stellungnahme des Amtes für Raumordnung wird die Plangebietsfläche reduziert und 
beschränkt sich nun im Wesentlichen auf die Fläche des vom Bergamt Stralsund zugelassenen 
obligatorischen und planfestgesellten Rahmenbetriebsplanes für den Tagebau Kargow-Unterdorf mit 
einer Laufzeit bis zum 04.03.2060, die mit dem im RREP MS festgelegten „Vorranggebiete 
Rohstoffsicherung“ identisch ist. Diese können entsprechend den Vorgaben des Ministeriums für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit (ehemals Ministerium für Energie, Infrastruktur und 
Landesentwicklung) zeitlich befristet zur Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage genutzt 
werden. Somit ist die geänderte Planung mit den Zielen des RREP MS vereinbar. Ein 
Zielabweichungsverfahren für die Umsetzung der Planungsziele ist daher nicht erforderlich. 
 
 Das Amt teilt mit, dass bei der Umsetzung des Vorhabens die Bewirtschaftbarkeit der 

umliegenden landwirtschaftlichen Flächen sichergestellt werden muss und weist darauf hin, 
dass eventuell vorhandene Drainagesysteme oder andere Entwässerungsleitungen zu erhalten 
sind und der zuständige Wasser- und Bodenverband durch den Vorhabenträger diesbezüglich 
zu informieren ist. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
Die umliegenden landwirtschaftlichen Flächen erfahren keine Nachteile durch die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen B-Plans. Auch die Bewirtschaftung dieser benachbarten landwirtschaftlichen 
Flächen wird nicht gefährdet.  
Unter Punkt 8 der Begründung wurden Regelungen bzgl. des Umgangs mit Drainageleitungen 
getroffen. Diese werden um die Formulierung ergänzt, dass, sollten bei Erdarbeiten Drainagen 
oder andere Entwässerungsleitungen angetroffen werden, der zuständige Wasser- und 
Bodenverband durch den Vorhabenträger zu informieren ist. 
In der Begründung werden die gegebenen Hinweise aufgenommen. 
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 Das Amt regt an, dass in der Planung festgesetzt wird, die landwirtschaftliche Nutzbarkeit 

nach Abschluss der Photovoltaik-Nutzung vollständig wiederhergestellt werden muss. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Anregung zur Kenntnis. Da sich das Plangebiet im 
Entwurf im Wesentlichen auf die Fläche des vom Bergamt Stralsund zugelassenen obligatorischen 
und planfestgesellten Rahmenbetriebsplanes für den Tagebau Kargow-Unterdorf mit einer Laufzeit 
bis zum 04.03.2060 beschränkt, wird die bergbauliche Nutzung als Nachfolgenutzung festgesetzt. 
Nach Beendigung der bergbaulichen Nutzung ist die Fläche für die Kompensationsmaßnahme ID 
2432 vorgesehen (sh. Stellungnahme des Bergamtes Stralsund), sodass die Gemeinde davon 
ausgeht, dass die Folgenutzung nicht landwirtschaftlicher, sondern bergbaulicher Art sein wird. 
 

Zu 2. Naturschutz, Wasser und Boden 
 Das Amt teilt mit, dass das Vorhaben sich im FFH Gebiet DE 2543-301 Seen, Moore und 

Wälder des Müritz-Gebietes befindet. Das Amt verweist auf die Zuständigkeit der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises MSE sowie auf das Nationalparkamt Müritz hin, die über 
das Erfordernis einer eventuell erforderlichen FFH-Verträglichkeitsprüfung entscheiden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis, weist jedoch darauf hin, 
dass der Geltungsbereich nicht innerhalb des FFH-Gebietes liegt, sondern im Osten daran 
angrenzt. 
Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises MSE wurde über den Landkreis MSE am 
Planverfahren förmlich beteiligt. Der Landkreis MSE hat eine Stellungnahme abgegeben (sh. lfd. 
Nr. 14). Der Landkreis MSE verwies auf das Nationalparkamt Müritz, das als Forst- und 
Naturschutzbehörde für das FFH-Gebiet förmlich zu beteiligen und zuständig ist.  
Das Nationalparkamt Müritz wurde am Planverfahren förmlich beteiligt und hat eine 
Stellungnahme abgegeben (sh. lfd. Nr. 30). Das Nationalparkamt empfiehlt eine FFH-
Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung wird demzufolge eine 
Unterlage zur Natura2000-Verträglichkeit als Anlage des Umweltberichts erstellt. 
 

Zu 3. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft 
 Das Amt teilt mit, dass es durch den Betrieb der angrenzenden Bauschuttaufbereitungs-

anlage zu Lärm- und Staubemissionen kommen und die Leistungsfähigkeit der 
Photovoltaikanlage beeinflusst werden kann. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. In der Begründung wird 
unter Pkt. 9 auf diesen Sachverhalt hingewiesen. 
 
 Weitere Belange in der Zuständigkeit des StALU MS sind durch die Planung nicht betroffen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
 
 Das Amt teilt mit, dass Aussagen zu eventuelle Altlastvorkommen beim Landkreis MSE zu 

erfragen sind. 
Kommentar/Prüfung: Der Landkreis MSE wurde am Planverfahren beteiligt. In der Stellungnahme 
des Landkreises MSE werden keine Aussagen zu eventuell vorhandenen Altlasten bzw. 
Altlastverdachtsflächen getroffen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die DB AG, DB Immobilien teilt mit, dass sie gegen die Planung der Gemeinde keine 

grundsätzlichen Bedenken hat. 
 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird beachtet. 
Die Hinweise werden teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Landkreis geht auf den Zweck der frühzeitigen Behördenbeteiligung ein und verweist auf die 

Beratungspflicht der beteiligten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gegenüber 
der Gemeinde für das weitere Planverfahren. 
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I.  Allgemeines / Grundsätzliches 
 

 Zu 1. 
Der Landkreis gibt die Planungsziele der Gemeinde wieder.  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde bestätigt die Wiedergabe ihrer Planungsziele aus dem Vorentwurf.  
 
 
 

 Zu 2. 
Dem Landkreis liegt die landesplanerische Stellungnahme (sh. lfd. Nr. 1) vom 13.02.2025 vor und gibt wieder, 
dass lt. dieser der vorhabenbezogene B-Plan den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung entgegensteht. 

Kommentar/Prüfung: Der Gemeinde liegt die Stellungnahme der Raumordnung vor. Um eine Vereinbarkeit mit 
den Zielen der Raumordnung und Landesplanung herzustellen, passt die Gemeinde ihre Planung entsprechend 
an; sh. Prüfung der Stellungnahme unter Nr. 01. 
 
 

 Zu 3. 
Der Landkreis macht auf den Sachstand in Bezug auf das Bergrecht aufmerksam. Er führt aus, dass die 
Fläche des gesamten Geltungsbereichs landwirtschaftlich genutzt wird. Bei den unter Bergrecht stehenden 
Flächen handle es sich um den unverritzten Teil der Rahmenbetriebsplanfläche. 
Der Landkreis bezieht sich abermals auf die landesplanerische Stellungnahme vom 13.02.2025 und gibt 
den Hinweis, dass die Planung der Gemeinde im Bereich der Fläche des im RREP MS definierten 
Vorranggebiet Rohstoffsicherung als temporäre Zwischennutzung zur Solarenergieerzeugung händelbar 
sei. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Aufgrund der gegebenen Hinweise aus 
den Stellungnahmen der Raumordnung und des Bergamtes wird die Plangebietsfläche auf die Fläche des 
Rahmenbetriebsplanes reduziert und ausschließlich die bergbauliche Nutzung als Nachfolgenutzung 
festgesetzt. Die Gemeinde geht davon aus, dass mit dieser Anpassung ihre Planung nunmehr mit den Zielen der 
Raumordnung vereinbar ist. 
 
 
 

 
 Zu 4. 

Der Landkreis weist darauf hin, dass B-Pläne aus dem FNP zu entwickeln sind (Entwicklungsgebot), aber 
unter bestimmten Voraussetzungen davon abgewichen werden kann. 
 
Der seit dem Jahr 2000 wirksame FNP stellt für den Bereich des B-Planes als Fläche für die Landwirtschaft 
dar. Somit wird dem Entwicklungsgebot nicht Rechnung getragen. 
Der Landkreis weist aber ebenso darauf hin, dass der FNP, die im Jahr 2010 bergbauliche Planfeststellung 
nicht berücksichtigt. 
 
Mit Zustimmung des Bergamtes ist grundsätzlich eine Zwischennutzung der Fläche zulässig.  
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Auszug aus wirksamen FNP 
 
Da die planfestgestellte Fläche bis zum Jahr 2060 vertraglich gesichert ist, empfiehl der Landkreis der 
Gemeinde, den FNP entsprechend den bereits vorhandenen sowie den städtebaulichen Zielen der 
Gemeinde anzupassen und merkt an, dass der mit dem FNP einst beschlossene Entwicklungszeitraum von 
ca. 15 Jahren weit überschritten worden ist. 
Der Landkreis macht auf die Möglichkeit eines Parallelverfahrens aufmerksam. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Anpassung des FNP zur Beachtung und behält sich 
vor, den Flächennutzungsplan den aktuellen Nutzungsbedingungen und der beabsichtigten gemeindlichen 
Entwicklung gem. des vorhabenbezogen Bebauungsplanes Nr. 6 zu prüfen und, wenn erforderlich, in einem 
zulässigen Zeithorizont zu ändern. 
 

 Zu 5.1. 
Der Landkreis macht darauf aufmerksam, dass in der Festsetzung 1.2 die zulässigen baulichen Anlagen 
und Nutzungen abschließend benannt wurden. In der Begründung unter 4.1.1 erscheint die Aufzählung 
nicht abschließend (usw.).  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung und passt die Begründung 
entsprechend an, weist jedoch darauf hin, dass der erläuternde Text nicht zwangsläufig auf die Vollständigkeit 
der Aufzählung abzielt. 
 

 Zu 5.2 
Der Landkreis merkt an, dass bei der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen die erforderlichen 
Bezugspunkte in einem Höhenbezugssystem zu bestimmen sind und weist darauf hin, dass im Plan und 
der Begründung bezgl. des Höhenbezugssystems verschiedene Angaben gemacht wurden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung und korrigiert die Angaben zum 
Höhenbezugssystems entsprechend den Vermessungsunterlagen (DHHN 2016).  
Ein unveränderbarer unterer Bezugspunkt kann aber aus städtebaulichen Gründen und aufgrund der 
vorhandenen bewegten Geländeoberfläche nicht eindeutig festgesetzt werden. Im Plan werden Geländeauf- 
und -abträge ausgeschlossen. Damit wird gewährleistet, dass sich durch die Festsetzung des unteren 
Bezugspunktes auf die vorhandene Geländeoberfläche die PV-Anlage dem bestehenden Geländeverlauf 
anpasst. 
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 Zu 6. 

Der Landkreis benennt die Rechtsgrundlage, nach der die Gemeinde durch einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen kann und 
benennt die drei Elemente eines vorhabenbezogenen B-Planes wie den Durchführungsvertrag, 
den Vorhaben- und Erschließungsplan des Vorhabenträgers sowie den als Satzung 
beschlossenen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, sowie die Voraussetzungen für die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen B-Planes. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die genannten Voraussetzungen zur Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Beachtung und berücksichtigt diese wie folgt: 
Die in den Anstrichen 1-4 genannten Voraussetzungen nach § 12 BauGB werden in die Begründung 
unter Pkt. 1 aufgenommen. In der Begründung wird auf den Durchführungsvertrag und seinen für 
die Beurteilung relevanten Zielen gem. § 12 Abs. 1 BauGB eingegangen. 
 
Die aufgeführten Voraussetzungen wie  
- der Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des Vorhabenträgers, 
- der Nachweis der Flächenverfügbarkeit sowie 
- der Beschluss über den Durchführungsvertrag 
erfolgen vor Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zu 7. 

Der Landkreis weist auf die Besonderheiten des § 12 Abs. 3a BauGB hin. Den Gemeinden wird 
hiermit die Möglichkeit eröffnet, in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan nicht nur ein 
konkretes Vorhaben zuzulassen, sondern darüber hinaus die zulässigen Nutzungen allgemein 
zu beschreiben und sich nur im Durchführungsvertrag auf ein konkretes Vorhaben festzulegen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Da aufgrund der bereits 
fortgeschrittenen Planung der Photovoltaikanlage die erforderlichen Anlagenbestandteile und 
Nutzungen bekannt sind, verzichtet die Gemeinde auf die Möglichkeit, diese zulässigen Nutzungen 
im B-Plan allgemein festzusetzen. 
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Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwendung des § 9 
Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdrücklich festzusetzen, dass im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der 
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet. 

Kommentar/Prüfung: Die Aussage wird beachtet. Die Verpflichtungsfestsetzung gem. § 9 Abs. 2 
BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 BauGB wird in den Bebauungsplan im Teil B – Text aufgenommen.  
 
 
 

 
II. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung  

 
 Zu 1. – Naturschutz 

 
Zu Verhältnis Bergrecht zu Baurecht 
Der Landkreis äußert, dass der Geltungsbereich sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Geltungsbereiches des Kiessandtagebaus Kargow Unterdorf liegt. Innerhalb des 
Kiessandtagebaus gelten die Vorschriften des Bergrechts und außerhalb die des Baurechts. 
Der Landkreis verweist auf das Protokoll zu einer Beratung mit dem Bergamt und der obersten 
Naturschutzbehörde am 09.12.2024, in dem es heißt, dass bisher unverritzte Flächen 
innerhalb der Planfeststellungsgrenzen nicht der Bergaufsicht im engeren Sinne unterliegen. 
Unverritzte Flächen sind der Überplanung mit PV grundsätzlich zugänglich. Der Landkreis 
weist auf die kompensationsmindernde Wirkung für die bergbauliche Nutzung hin und bittet 
um Beachtung und Einhaltung. 

Kommentar/Prüfung:  Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis und informiert den 
Betreiber des Kieswerks. Die PV-Nutzung wird zeitlich begrenzt und die bergbauliche Nutzung als 
Folgenutzung festgesetzt. Somit unterliegt die Eingriffsregelung nach Rückbau der PV-Anlage 
erneut den bergrechtlichen Normen. Die geplante Zwischennutzung auf den bislang unverritzten 
Flächen hat daher keine Auswirkungen auf die bergrechtliche Eingriffsbemessung. 
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Zu Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Der Landkreis teilt mit, dass für den gesamten Geltungsbereich der Bauleitplanung eine 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu erfolgen, und wenn erforderlich, eine Übernahme in 
den textlichen und zeichnerischen Teil zu erfolgen hat. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Im Rahmen des 
Umweltberichtes erfolgt eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, die sich an den Hinweisen zur 
Eingriffsregelung 2018 orientieren wird.  
 

Zu Müritz- Nationalpark und FFH-Gebiet DE 2543-301 „Seen, Moore und Wälder des 
Müritz-Gebietes“ 
Der Landkreis verweist auf das Müritz Nationalparkamt als zuständige Forst- und 
Naturschutzbehörde für den genannten Müritz Nationalpark und das FFH-Gebiet und geht 
davon aus, dass das Nationalparkamt am Bauleitverfahren beteiligt wurde. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde hat das Müritz Nationalparkamt am Bauleitverfahren 
beteiligt (sh. lfd. Nr. 30). 
 

Zu Gehölzschutz 
Der Landkreis teilt mit, dass seitens Baumschutz keine Bedenken vorliegen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 

Zu Artenschutz  
Der Landkreis weist auf die Notwendigkeit einer ausreichenden Ermittlung und Bestands-
aufnahme der im Planbereich vorhandenen Tierarten und dass im Rahmen des vorh. B-
Planverfahrens die Erarbeitung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben erforderlich ist sowie auf ggf. artenschutzrechtliche 
Vermeidungsmaßnahmen festzusetzen hin. 
Der Landkreis legt dar, dass auf eine artenschutzfachliche Betrachtung mittels einer 
Kartierung für den AFB entfallen kann, wenn der Vorhabenträger die Errichtung von drei 
Freiflächen (Lerchenfenster) von á 20 m x 20 m Größe innerhalb des Solarparks integriert. 
 
Der Landkreis teilt mit, dass eine Mahd für den gesamten Solarpark nur außerhalb der 
Vogelbrutzeit und somit vom 01.09. bis zum 28.02. zulässig ist. Die Baufeldfreimachung hat 
ebenfalls nur außerhalb dieses Zeitraums stattzufinden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. Die Gemeinde verzichtet 
auf eine Kartierung, stattdessen erfolgt die artenschutzrechtliche Prüfung, dargestellt im 
Fachbeitrag Artenschutz, infolge der aktuellen ackerbaulichen Nutzung auf einer 
Potenzialeinschätzung. Die gemäß Hinweis empfohlenen Vermeidungs- und Pflegemaßnahmen 
werden vollumfänglich berücksichtigt. 
Mit der unteren Naturschutzbehörde wurde eine Abweichung der Maße in Länge und Breite der 
Lerchenfenster unter Beibehaltung der absoluten Fläche abgestimmt. Die jetzigen Maße betragen 
14,09 x 28,60 m (ca. 403 m²) 
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Der Landkreis weist ebenfalls darauf hin, dass Lebensraumverluste nicht durch eine 
Bauzeitenregelung ausgeglichen bzw. kompensiert werden können und artenschutzfachliche 
Kompensationsmaßnahmen von der Gemeinde nicht wegwägbar sind. Sie sind vor 
Satzungsbeschluss im Vorhaben- und Erschließungsplan als Anlage zum 
Durchführungsvertrag nachzuweisen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung.  
 
 
 
 Zu 2 – untere Wasserbehörde 

Der Landkreis teilt mit, dass keine Gewässer II. Ordnung im Plangebiet vorhanden sind. 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis.  

 
Der Landkreis weist darauf hin, die zuständige untere Wasserbehörde der Landkreis Rostock 
ist und bittet dies in der Begründung zu berichtigen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde korrigiert die Begründung und benennt als zuständige untere 
Wasserbehörde den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. 
 
 
 Zu 3 – Bodenschutz und abfallrechtliche Belange 

Der Landkreis fordert vom Vorhabenträger vor Beginn der Erschließungsarbeiten eine 
Bodenkundliche Baubegleitung nach DIN 19639 (09/2019) in Auftrag zu geben und begründet 
dies u.a. mit dem gem. §1 LBodSchG M-V geforderten sparsam und schonenden Umgang mit 
Boden bei Bau- und Erschließungsmaßnahmen. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Die Planung zielt darauf 
ab, keine Bodenveränderungen durch Auf- und Abtrag des anstehenden Bodens zu verursachen. 
Die Trägergestelle der Module werden in den Boden gerammt, Trafostationen werden aufgesetzt, 
Verkabelungen werden, soweit es technisch möglich ist, oberirdisch geführt, übermäßiger 
Verdichtung wird durch bautechnische Verfahrensweise entgegengewirkt. 
In der Begründung unter Pkt. 10 wird der Hinweis aufgenommen, dass der Vorhabenträger sich an 
die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes zu halten hat, insbesondere an die Vorsorgepflicht 
gem. § 7 BBodSchG. 
 
Die Gemeinde nimmt den Hinweis auf die seit dem 01.08.2023 verpflichtende gesetzliche 
Forderung einer Bodenkundlichen Baubegleitung für Flächen von mehr als 3000 m² zur 
Beachtung. Im Rahmen der weiteren Projektplanung ist durch den Vorhabenträger ein 
vorhabenbezogenes Bodenschutzkonzept zu erstellen, dessen Einhaltung im Rahmen einer 
sachverständigen Baubegleitung zu sichern ist. 
 
Der Umweltbericht wird auf das Schutzgut Boden eingehen. 
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Der Landkreis empfiehlt, die Anforderungen der BBB sowie den Rückbau der Anlagen 
entsprechend den Anforderungen des Bodenschutzes im städtebaulichen Vertrag verbindlich 
zu regeln. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Der Rückbau 
entsprechend den Anforderungen des Bodenschutzes wird zwischen dem Vorhabenträger und der 
Gemeinde vertraglich geregelt.  
 
 
 
 
 
 
 

Der Landkreis gibt Hinweise zur Betrachtung des Schutzgutes Boden im Umweltbericht. 
 
Kommentar/Prüfung: Gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7 sind alle Belange des Umwelt- und Naturschutzes zu 
prüfen, auch hinsichtlich des Schutzgutes Boden. Der Umweltbericht wird sich demzufolge auch 
mit dem Schutzgut Boden befassen. 
 
 
 Zu 4 – Denkmalpflegerische Belange 

Der Landkreis teilt mit, dass denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen nicht berührt 
werden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 

Der Landkreis weist auf das, sich in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes befindliche, 
“rote“ Bodendenkmal hin, dass auf Grund seiner Bedeutung grundsätzlich nicht verändert 
werden darf und gibt diesbezüglich nachfolgend Hinweise, die in die Planung aufzunehmen 
sind. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung. 
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Auf der Planzeichnung wird das außerhalb des Geltungsbereiches liegende Bodendenkmal 
eingetragen und in der Planzeichenerklärung entsprechend aufgeführt. Im Textteil B erfolgt der 
Hinweis, dass das Bodendenkmal und seine Umgebung angesichts der wissenschaftlichen und 
kulturgeschichtlichen Bedeutung grundsätzlich nicht verändert werden darf (§7 Abs. 1 DSchG M-
V). Auch die Begründung und der Umweltbericht werden auf das angezeigte Bodendenkmal mit 
Übernahme des vom Hinweisgeber vorgeschlagenen Textes eingehen. Zeichnerische und/oder 
textliche Festsetzungen sind allerdings infolge der Lage des Denkmals außerhalb des 
Geltungsbereiches nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Landkreis weist allgemein auf die gesetzlichen Grundlagen, auf die Bedeutung von 
Denkmalen und Bodendenkmalen sowie auf deren Schutz und Erhaltung hin. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
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III. Sonstige Hinweise 
 Zu 1. 

Der Landkreis weist darauf hin, dass die Laufzeit des Rahmenbetriebsplans unter Punkt 16 der 
Begründung falsch angegeben wurde. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung und korrigiert das Jahr 
der Laufzeit von 2026 auf 2060. 
 
 

Der Landkreis weist darauf hin, dass es einen Übereinstimmungsfehler bzgl. der GRZ in der 
Planzeichnung, Festsetzungen und Begründung vorliegt und bittet um Korrektur. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung und korrigiert die 
Planungsunterlagen. 

 
 

 Zu 2. 
Der Landkreis weist auf die weiteren erforderlichen und korrekt auszuführenden 
Verfahrensschritte hin; hier besonders auf die Öffentlichkeitsbeteiligung, den Umfang der 
einzusehenden Unterlagen, den Ort der einzusehenden Unterlagen (Amt + Internet) sowie auf 
die korrekte Einhaltung der Fristen und den Inhalten der Bekanntmachungen. 

Kommentar/Prüfung: Die gegebenen Hinweise zur weiteren Verfahrensführung werden durch die 
Gemeinde beachtet. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen der 50Hertz Transmissions GmbH bzw. sind keine 

Anlagen in Planung. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 
 
 Informationshalber wird mitgeteilt, dass das Vorhaben sich im Bereich des geplanten Vorhabens 

M635a gemäß Netzentwicklungsplan befindet. Dieses ist jedoch nicht entscheidungsrelevant.  
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
 
 
 Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Betroffenheit wird bei künftigen Beteiligungen nach 
Möglichkeit um Übersendung der Plangebietsfläche(n) sowie eventueller externer Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen in einem standardisierten und georeferenzierten 
Geodatenaustauschformat (vorzugsweise Shapefiles inkl. der Projektionsdatei (*.prj) oder kml-
Datei) gebeten. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Im Plangebiet befinden sich noch keine Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom 

Technik GmbH. Daher werden keine grundsätzlichen Bedenken bzw. Einwände geäußert. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das BIL- Leitungsportal hat die gestellte Leitungsabfrage an die durch sie gespeicherten 

Versorgungsunternehmen weitergeleitet.  
 

 Im Planbereich befinden sich keine Leitungsbetreiber, die im BIL-Portal vertreten sind. 
 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Im Plangebiet befinden sich keine Telekommunikationsanlagen der Vodafone GmbH / 

Vodafone Deutschland GmbH. Gegen die geplante Maßnahme werden keine Einwände geltend 
gemacht.  

 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Verband teilt mit, dass sich Im Plangebiet keine Ver- und Entsorgungsanlagen des Verbandes 

befinden. Belange der Stadtwerke und des Zweckverbandes werden durch das Bauvorhaben nicht 
berührt. 
 

 Der Verband gibt Auskunft über den nächstgelegenen Leitungsbestand und weist daraufhin, dass 
die im Plan dargestellte Lage der Leitungen unverbindlich ist.st.  

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage und zum Leitungsbestand außerhalb des 
Plangebietes zur Kenntnis.  
 
 
 Der Verband weist zudem darauf hin, dass die vorliegende Stellungnahme nicht für eventuelle 

Baumaßnahmen außerhalb des Plangebietes (z.B. Kabeltrassen, Baustellenzufahrten, 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) gilt. Für diese Maßnahmen ist eine erneute Prüfung 
erforderlich.  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Der Hinweis ist durch den 
Vorhabenträger zu beachten.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die IHK Neubrandenburg hat keine Hinweise oder Anregungen zur Planung der Gemeinde. 

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der WBV teilt mit, dass sich im Plangebiet keine Gewässer II. Ordnung oder sonstige Anlagen in 

der Unterhaltungslast des Verbandes befinden. 
 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Aussage zur Kenntnis. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Das Nationalparkamt benennt die gesetzlichen Grundlagen, nach denen es die zuständige 

Forst- und Naturschutzbehörde für das Gebiet des Müritz-Nationalpark ist. 
 
 

 Das Nationalparkamt weist darauf hin, dass das Plangebiet sich nicht im Geltungsbereich des 
Nationalparks befindet, jedoch unmittelbar daran angrenzt und daher Belange des 
Nationalparks berührt.  

 
Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise für die Zuständigkeit des 
Nationalparkamtes zur Kenntnis. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 „Solarpark Kargow Unterdorf 2“ der Gemeinde Kargow - Ergebnis der Prüfung eingegangener Stellungnahmen zum Vorentwurf  

 Stellungnahme von     Prüfung  

        Seite 41 
 

30
 

N
at

io
na

lp
ar

ka
m

t M
ür

itz
 

 

 
 
 
 Das Nationalparkamt weist darauf hin, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des 

angrenzenden FFH-Gebiets, besonders eine Beeinträchtigung von Fledermäusen durch Lärm- 
und Lichtemissionen, durch das Vorhaben nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden kann und 
fordert daher eine FFH-Verträglichkeitsprüfung.  

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Beachtung. Planbezogene 
Ausführungen in Bezug auf eine etwaige Beeinträchtigung des angrenzenden FFH-Gebietes 
werden Gegenstand der als Anlage des Umweltberichtes zu erstellenden Unterlage zur 
Natura2000-Verträglichkeit sein. 
 
 Das Nationalparkamt fordert die Betrachtung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

sowie potenzielle Zerschneidungseffekte der Landschaft für größere Tiere in der 
Umweltprüfung. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Kenntnis. 
Der Fachbeitrag Artenschutz wird sich in Bezug auf die artenschutzrechtlich relevanten, 
migrierenden Säugetierarten mit der Thematik befassen, während eine etwaige 
Zerschneidungswirkung durch das Vorhaben unter Beachtung der bergrechtlichen Vorbelastung 
bzw. unter vergleichender Betrachtung der PV-Nutzung und einer bergbaulichen Nutzung der 
Fläche Gegenstand des Umweltberichtes sein wird. Gleiches ergibt sich für das Thema 
Landschaftsbild. 
 
 Das Nationalparkamt weist auf seine Funktion als untere Forstbehörde und die damit 

verbundene Zuständigkeit der Durchsetzung des Waldabstandsgebots gem. § 20 LWaldG M-V 
in allen Waldflächen im Geltungsbereich des Müritz-Nationalparks hin. 
Mit dem Auslaufen der Waldabstandverordnung am 31.12.2024 kann das Nationalparkamt 
zurzeit nicht über einen Antrag die Unterschreitung des Waldabstandes (lt. Begründung für eine 
Unterschreitung von 5,00 m zur Errichtung der Einfriedung) entscheiden. 

Kommentar/Prüfung: Die Gemeinde nimmt die Hinweise zur Beachtung und verzichtet auf einen 
Antrag zur Unterschreitung des Waldabstandes. Die Begründung wird unter Punkt 12. Belange der 
Forst entsprechend angepasst. 
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Nachbargemeinden 

 

Von den …5... Nachbargemeinden und -städten 

31  Stadt Waren (Müritz)    
32  Gemeinde Torgelow am See  über Amt Seenlandschaft Waren 
33  Gemeinde Schloen-Dratow  über Amt Seenlandschaft Waren 
34  Gemeinde Kratzeburg   über Amt Neustrelitz Land 
35  Gemeinde Rechlin   über Amt Röbel (Müritz) 
 
 
haben zum Zeitpunkt der Prüfung …vier… Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben 
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Keine Anregungen und Hinweise 
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Keine Anregungen und Hinweise 
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Keine Anregungen und Hinweise 
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Keine Anregungen und Hinweise 
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Bürgerbeteiligung  

in Form einer Bürgerinformationsveranstaltung am 20.09.2022 

 

Das Protokoll der Bürgerinformationsveranstaltung ist der Prüfung im Anhang beigefügt. 

 

 Es wurde eine Frage eines Bürgers gestellt, wann ein Angebot an die Bürger über die Möglichkeit der Beteiligung an der Anlage konkret erfolgt und ob sich die Betreiber dann direkt 
an die Einwohner wenden würden?  

Kommentar/Prüfung: Erst wenn das Bauvorhaben planungsrechtlich weiter vorangeschritten ist, wird ein Angebot unterbreitet. Momentan ist es noch zu früh, da sich das Vorhaben 
noch ganz am Anfang befindet. Es wird später eine gesonderte Sitzung zu diesem Thema + Einladung an die Bürger geben. Auch niederschwellige Angebote an die Bürger sind geplant 
(vergünstigter Stromtarife etc.).  

Dies kann aber auch erst später mit den Stadtwerken besprochen werden. 


	Vorlage
	Anlage  1 Abwägung - Prüfung der StN zur frühz. Beteiligung

